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Volkstrauertag 2020
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

seit 75 Jahren schweigen die Waffen in Europa.
Seit 75 Jahren kennt dieser kontinent keinen krieg.
Ganze Generationen sind im Frieden aufgewachsen.
Ganze Generationen haben ihre kraft in den Aufbau und die 
Verbreitung von Demokratie und Menschlichkeit gestellt.

Aus diesem Grund möchte ich den Volkstrauertag begehen im Gedenken, in Trauer,  
aber auch in der Hoffnung für die Zukunft und für folgende Generationen.

Wir denken heute  an die Opfer von Gewalt und Krieg, Kinder, Frauen und Männer  
aller Völker.

Wir gedenken  der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die 
durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als 
Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren.

Wir gedenken derer,  die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk 
angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden oder deren 
Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert 
bezeichnet wurde.

Wir gedenken derer,  die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft 
leisteten, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer 
Überzeugung oder ihrem Glauben festhielten.

Wir trauern  um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer 
von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Opfer sinnloser 
Gewalt, die bei uns Schutz suchten.

Wir trauern  mit den Müttern und mit allen, die Leid tragen, um die Toten.
Wir hoffen  dass Menschlichkeit, Demokratie und Nächstenliebe heute, wie auch 

in Zukunft, Hass, Gewalt und Krieg besiegen werden.

Michael Schüßler, 1. Bürgermeister
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AUS DEM rAThAUS

Abfallwirtschaft
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um
6 Uhr bereit gestellt sein.
Sollten die Mülltonnen etc. nicht abgefah-
ren werden, bitte die Angelegenheit telefo-
nisch mit der Servicestelle (Tel.: 0800-
0412412) klären.
Freitag, 13. November 2020
braune Mülltonne (Biotonne)
blaue Mülltonne (Papier)
Vorschau: Freitag, 20. November 2020
graue Mülltonne (restmüll)

Anhänger für die 
Biotonnen:
Abfallwirtschaft  
wirbt für Qualitäts-
verbesserung !
Mit einer kreisweiten Aktion wirbt die Kom-
munale Abfallwirtschaft im Landkreis Mil-
tenberg für die Verbesserung der Qualität 
des Biomülls. Nachdem auf den beiden Bio-
Fahrzeugen des beauftragten Müllunter-
nehmens großflächig Werbung für sorten-
reine Bioabfallerfassung angebracht wur-
de, versehen die Müllwerker nun die Bio-
tonnen mit farbigen Anhängern: „Kein Plas-
tik in die Biotonne“ und „Nur sortenreiner 
Bioabfall gibt guten Kompost“. Mit diesen 
Aussagen werden die Verbraucher mit der 
Problematik des Biomülls und dessen man-
gelnder Sortenreinheit konfrontiert.
Problematisch sind vor allem Kunststoff-
rückstände: Plastik wird durch die Misch- 
und Siebvorgänge bei der Kompostierung 
immer kleinteiliger. Es muss in der Kom-
postieranlage aufwendig aussortiert wer-
den und gefährdet unentdeckt die Qualität 
des Kompostes.
Leider kommt es nicht selten vor, dass Bio-
abfälle zwar sorgfältig sortiert, aber dann 
in einer Plastiktüte verpackt in die Tonne 
geworfen werden. Häufig werden auch so-
genannte „biologisch abbaubare“ Beutel 
verwendet, die sich jedoch nicht so rasch 
zersetzen wie deren Inhalt – die Benutzung 
dieser Beutel ist zwar gut gemeint, er-
schwert aber die Entstehung von hochwer-
tigem Kompost. Von den Abfallberatern 
wird stattdessen das Verpacken des Bio-
mülls in Zeitungspapier empfohlen – es 
bindet Sickerwasser aus dem Bioabfall und 
schützt so vor üblem Geruch und Maden-
entwicklung. Entgegen oft geäußerter Be-
denken ist die heutige Druckerschwärze 
auf dem Zeitungspapier übrigens unprob-
lematisch.
Aber nicht nur die Qualität des Biomülls ist 
ein Problem, sondern auch die unsachge-
mäße Entsorgung von Pflanzen-, Speise- 
und Küchenabfällen in den Restmüllton-

nen! Die jüngste Hausmüllanalyse ergab, 
dass fast 38 Prozent der Bioabfälle in der 
Restmülltonne landen, obwohl die Haus-
halte selbst kompostieren oder die Bioton-
ne nutzen. Dadurch werden die Müllver-
brennungsanlagen unnötig belastet und 
wertvoller Biodünger geht verloren. Es ist 
daher gut zu wissen, dass nicht nur pflanz-
liche Abfälle, sondern auch Fleischreste, 
Knochen und Fischgräten selbstverständ-
lich in den Bioabfall gehören. So lautet auch 
der Appell auf der Rückseite des Tonnen-
anhängers: „Aus Bioabfall wird bester Bio-
dünger – ab damit in die Biotonne!“

Blech oder Leben – was ist mehr 
wert?
Gehwege sind für die Fußgänger da!
Gehwege dienen dazu, den Fußgängern ei-
nen Raum zu sichern, in dem sie sich ge-
fahrlos und unbehindert fortbewegen kön-
nen. Kinder bis zu acht Jahren müssen so-
gar mit Fahrrädern den Gehweg benutzen. 
Leider müssen wir immer wieder beobach-
ten, dass rücksichts- oder gedankenlose 
Kraftfahrer ihre Fahrzeuge so auf dem Geh-
weg platzieren, dass niemand mehr pas-
sieren kann, ohne die Straße zu betreten. 
Damit muten sie aber den Fußgängern (ins-
besondere Kindern und Senioren) zu, sich 
den Gefahren des fließenden Verkehrs aus-
zusetzen. Der Gehweg gehört den Fußgän-
gern! Nehmen Sie Rücksicht auf die nicht 
motorisierten Verkehrsteilnehmer. Übri-
gens – das Verbot gilt auch für den Geh- 
und Radweg!

Sortierung auf den Grüngut-
sammelplätzen
Auf den Grüngutsammelplätzen der Land-
kreisgemeinden müssen die Garten- und 
Grünabfälle richtig getrennt werden!
Die Garten- und Grünabfälle, die die Land-

kreisbürger auf den gemeindlichen Grün-
gutsammelplätzen anliefern, werden auf 
verschiedenen Wegen zu wertvollen Roh-
stoffen aufgearbeitet. Nur eine hohe Qua-
lität, für die zu großen Teilen eine gute Tren-
nung in holziges und krautiges bei der An-
lieferung auf den Sammelplätzen Voraus-
setzung ist, garantiert den guten Absatz 
dieser Rohstoffe.
Aus holz wird Biobrennstoff
Das holzige Material des angelieferte Baum- 
und Strauchschnitts wird auf den befestig-
ten Flächen der Plätze gesammelt und von 
Zeit zu Zeit gehäckselt. Je nach Qualität 
muss das Material noch weiter aufbereitet 
werden. Schließlich kann es als Biobrenn-
stoff in Hackschnitzelheizungen oder Bio-
masseheizwerken eingesetzt werden. Es 
dient so als Ersatz für fossile Brennstoffe 
und trägt zur Verbesserung der CO2-Bilanz 
bei.
krautiges wird kompostiert
Das in den Containern gesammelte krauti-
ge Material wird in Kompostieranlagen, wie 
unserem Kompostwerk an der Kreismüll-
deponie Guggenberg zu wertvollem Kom-
post verarbeitet. Mit Unterstützung durch 
ausgefeilte Technik und Steuerprozesse 
entstehen im ersten Rotteabschnitt, der In-
tensivrotte, wesentlich höhere Temperatu-
ren als im heimischen Komposthaufen, so 
dass Unkrautsamen und Krankheitserre-
ger sicher abgetötet werden. Der Kompost 
ist danach sauber; die Fachleute nennen 
das „hygienisiert“. Daran schließt sich eine 
Nachrotte an, bei der der Kompost reifen 
kann, bis zu „Reifkompost, Rottegrad IV 
oder V“, der für den Einsatz als Dünger und 
Bodenverbesserer im Hausgarten beson-
ders geeignet ist.
In der Landwirtschaft ersetzt qualitätsge-
prüfter Kompost mineralischen Dünger. Be-
sonders durch den Einsatz von jüngeren 
Komposten werden die Bodenqualität und 
der Erosionsschutz nachhaltig verbessert. 
Gerade in vieharmen Ackerbaugebieten, 
wie in der Untermainregion, ist die Humus-
nachlieferung und Bodenstrukturverbes-
serung ein großes Plus für den Kompostein-
satz.

Fahren Sie mit dem Bus innerhalb von Leidersbach
Tageskarte 1 EUr ermäßigt!

AMTLIchE BEkANNTMAchUNGEN

Vorankündigung:  
Problemabfallsammlung 2020 – 
Gemeinde Leidersbach
Di. 01.12., roßbach, 10.00 – 10.30 Uhr
 0,50 Std., Platz am Feuerwehrgerätehaus
Di. 01.12., Volkersbrunn, 11.00 – 11.30 Uhr
0,50 Std., Parkplatz an der Kirche
Di. 01.12., Leidersbach, 11.45 – 12.45 Uhr
1,00 Std., Parkplatz an der Festhalle
Di. 01.12., Ebersbach, 13.15 – 13.45 Uhr
0,50 Std., Platz am Musikantenheim

Verloren/gefunden:
1 Kinder-Handy wurde am Panoramaweg 
gefunden.
Der Verlierer wird gebeten, sich im Rat-
haus Zi.Nr. 1 zu melden.
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Schlechte Trennung behindert die 
Verwertung
Bei der thermischen Verwertung des Baum- 
und Strauchschnitts stört Krautiges auf-
grund seines hohen Wassergehaltes eher, 
umgekehrt wird bei der Kompostierung hol-
ziger Baum- und Strauchschnitt nicht oder 
nicht schnell genug zersetzt.
Deshalb ist die richtige Trennung der 
Abfälle auf dem Grüngutsammelplatz so 
wichtig!
In dem aktuellen Grünabfallverwertungs-
system steigt die Bedeutung unserer Grün-
gutsammelplätze als „Anlagen zur Roh-
stoffgewinnung“. Das kann aber nur gut 
funktionieren, wenn Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, die angelieferten Materialien 
richtig trennen: „Grüne“ Pflanzenreste, wie 
Rasen-, Hecken-, Rosenschnitt, Blumenstö-
cke, Laub, Moos und Blumen- oder Gemü-
sestauden (z. B. Kartoffel-, Kürbis-, Gurken-
kraut, Tomatenstöcke) zählen zum Krauti-
gen. „Braune“ Pflanzenabfälle, wie  Baum-, 
Strauchschnitt, Christbäume und Abdeck-
reisig gehören zum Holzigen.
Weitere Informationen rund um die Abfal-
lentsorgung gibt es im Internet unter http://
www.landkreis-miltenberg.de/Natur-Um-
welt/Abfallwirtschaft.aspx und bei der Ab-
fallberatung unter Telefon 09371-501 380 
und 501 384 oder 501 385.

hilfe! Wo ist die hausnummer?
Prüfen Sie doch bitte selbst einmal!
Setzen Sie sich in Ihr Auto und stellen Sie 
sich vor, Sie wären ein Fremder vom Ret-
tungsdienst oder auch der Arzt und Sie wür-
den nach einem Notfallruf jetzt Ihre Haus-
nummer suchen. Spätestens jetzt könnten 
Sie feststellen, dass dies gar nicht so ein-
fach ist. Deshalb sollte Ihre Hausnummer 
so deutlich und groß angebracht werden, 
dass sie jederzeit für einen Vorbeifahren-
den (ob von oben oder unten) erkennbar 
ist. Nur so ist gewährleistet, dass nicht 
kostbare Zeit in einem Notfall verloren geht!
hausnummer kann Leben retten!
Immer wieder hören wir von Seiten des Ret-
tungsdienstes, Notärzten usw., dass sie in 
Notfällen erst längere Zeit nach ihren An-
rufern bzw. nach dem Patienten suchen 
müssen, da wegen der fehlenden Haus-
nummern die Häuser nicht gefunden wer-
den können. Es ist deshalb in Ihrem Inter-
esse, dass die Hausnummern deutlich les-
bar, vor allem von der Straße gut erkenn-
bar sind. Im Notfall entscheiden oft Minu-
ten über Leben und Tod. Denken Sie daran 
– es könnte Ihr Leben sein, das Sie aufs 
Spiel setzen.

Grundstücke auf Gefahren prüfen
Bereits das Grundgesetz schreibt vor, dass 
Eigentum verpflichtet. Ein Ausfluss davon 
ist, dass derjenige Grundstückseigentümer 
oder Erbbauberechtigte, der eine Gefahren-
quelle schafft oder sonst für sie verant-
wortlich ist, für Schäden die Haftung zu 
übernehmen hat (sog. Verkehrssicherungs-
pflicht), wenn er nicht die notwendigen 
Schutzvorkehrungen gegen daraus drohen-
de Risiken getroffen hat. Diese juristisch 
klingende Formulierung lässt sich auf ei-
nige Tatsachen zusammenfassen:
• Kontrolle von Bäumen

Bei der Kontrolle von Bäumen hat sich nach 
der Rechtsprechung kein einheitlicher Prü-
fungszeitraum herausgebildet. Es ist aller-
dings sinnvoll die Bäume zweimal jährlich 
(einmal in belaubtem und einmal in unbe-
laubtem Zustand) zu überprüfen. Dabei ist 
vor allem auf tote Äste, die Standsicher-
heit und den Einwuchs der Wurzeln in Ver-
kehrsflächen, usw. zu achten.
• Kontrolle von Gräben
In den Seitengräben kann es vereinzelt zu 
Steinschlägen kommen. Deshalb sind hier 
die Grundstückseigentümer angehalten zu 
prüfen, inwieweit eine Gefahr besteht. In 
Gräben ist nach der allgemeinen Lebens-
erfahrung mit spielenden Kindern zu rech-
nen, deshalb ist hier besondere Sorgfalt 
geboten.
• Kontrolle von Bauwerken
Bauwerke sind auf ihre Standsicherheit hin 
zu überprüfen. Bei Gebäuden mit Dachein-
deckungen ist darauf zu achten, dass kei-
ne Ziegel lose sind und durch eine Wind-
böe auf die Straßen oder den Gehweg fal-
len können.
In diesem Zusammenhang möchten wir 
auch auf die Haftung ganz allgemein hin-
weisen. Nur eventuelle Schadenersatzan-
sprüche von geschädigten Dritten können 
über eine Privathaftpflichtversicherung ab-
gedeckt werden. Gegen eine strafrechtli-
che Haftung ist eine Versicherung nicht 
möglich.
Wir bitten alle Grundstückseigentümer und 
Erbbauberechtigten die notwendigen Kon-
trollen in regelmäßigen Abständen durch-
zuführen bzw. soweit sie dies nicht selbst 
können von sachverständigen Dritten durch-
führen zu lassen, damit Sach- und vor al-
lem Personenschäden vermieden werden.

Lichtraumprofil und 
Straßensäuberung
Die Gemeindeverwaltung möchte aus ge-
gebenem Anlass auf die Pflichten der Grund-
stückseigentümer zur Sauberhaltung und 
Gefahrenabwehr hinweisen.
Der aus einem Privatgrundstück herausra-
gende Bewuchs, der teilweise in den öffent-
lichen Verkehrsraum ragt (der sich über der 
Straße befindliche Luftraum gehört auch 
zum Straßenkörper) muss nach dem Bay-
erischen Straßen- und Wegegesetz zurück 
geschnitten werden. Das freizuhaltende 
Lichtraumprofil (Durchgangs- bzw. Durch-
fahrtshöhe) beträgt über der Straße 4,50 
m und im Geh- und Radwegbereich 2,50 m 
über der öffentlichen Verkehrsfläche. Die 
seitliche Begrenzung ist identisch mit der 
Straßenbegrenzungslinie bzw. der Grund-
stücksgrenze.
Wir bitten alle Grundstückseigentümer und 
sonstigen Nutzungsberechtigen dringend, 
ihr Grundstück auf Überwuchs zu überprü-
fen und gegebenenfalls zurück zu schnei-
den oder diese Arbeiten von einer beauf-
tragen Person durchführen zu lassen. Nach 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften kön-
nen – falls notwendig – auch entsprechen-
de Maßnahmen auf Kosten des Eigentü-
mers durch die Gemeinde angeordnet wer-
den, um Gefahren für Leib und Leben zu 
vermeiden bzw. zu beseitigen.
In diesem Zusammenhang möchten wir 
auch auf die Haftung hinweisen. Nur even-

tuelle Schadensersatzansprüche von ge-
schädigten Verkehrsteilnehmern können 
durch eine Privathaftpflichtversicherung 
gedeckt werden. Gegen eine strafrechtli-
che Haftung ist eine Versicherung nicht 
möglich!
Nicht nur der Bewuchs an der Grundstücks-
begrenzungslinie ist durch die Grundstücks-
eigentümer und Nutzungsberechtigten zu 
prüfen, sondern es ist auch die öffentliche 
Verkehrsfläche regelmäßig, mindestens 
einmal im Monat, zu säubern. Die Entwäs-
serungsrinne ist außerdem von Bewuchs 
zu befreien. Wir möchten darauf hinwei-
sen, dass dies keine Schikane der Gemein-
de ist, sondern einem geordneten Wasser-
abfluss im Regenfall dient. So wird im Win-
ter auch die Eisbildung auf der Fahrbahn 
durch „wild“ abfließendes Wasser verhin-
dert und demzufolge Gefahrenstellen vor-
gebeugt. Auch trägt es zu einer längeren 
Lebensdauer der Rinne bei. Eine Nichtbe-
achtung kann im Einzelfall mit Geldbuße 
belegt werden.
Wir bitten alle Grundstückseigentümer und 
Nutzungsberechtigten deshalb, die erfor-
derlichen Arbeiten zur Einhaltung der rei-
nigungs- und Verkehrssicherungspflicht 
auszuführen bzw. ausführen zu lassen.

Bachränder von Grünabfällen 
freihalten!
„70 Keller musste die Feuerwehr leer pum-
pen“ oder ähnliche Sätze findet man immer 
wieder in den Zeitungen über Wolkenbrü-
che oder dauernd anhaltende Regenfälle.
Die Gemeinde versucht durch Gewässer-

Wussten Sie:
Das Salzsiedewerk in Soden
Bereits unter den Abschnitten 6 N) und 
8 C) wurde über die Salzgewinnung in 
unserem Nachbarort Soden berichtet. 
Als letzte Konzessionäre wurden hier-
nach ... als Salzsieder bestellt.
Wie lange die beiden oder ihre Nachfah-
ren die Salzsiederei in Soden zu betrei-
ben vermochten, ist nicht feststellbar, 
weil ...
Doch am 19. Mai 1722 hat die kurfürst-
lich mainzische Landesverwaltung mit 
dem Frankfurter Schutzjuden Moyses 
Löw Isac einen Vertrag abgeschlossen, 
aus dem ersichtlich ist, daß dem Ver-
tragspartner Moyses Löw Isac landes-
weit der Salzvertrieb oblag. Ab dem 19. 
Mai 1722 wurde dem vorgenannten 
Schutzjuden die Befugnis erteilt, nun-
mehr die Salzgewinnung in Soden ge-
meinsam mit dem bisherigen Konzessi-
onär Laubmeister zu betreiben.
Diese Abmachung sollte solange, „als 
der Orber (Vertrag) gelten“, wobei Laub-
meisters Ausscheiden ... vorgesehen 
war. Laubmeisters neuer Partner war 
verpflichtet, darauf zu achten, daß „das 
Salzwerk zu Soden ohnweit unserer Stadt 
Aschaffenburg diesem Admodiations-
Kontrakte des Salzvertriebes oder Un-
terschleifs halben auf keine Weise hin-
dert oder schädlich seyn möge“.

Ortschronik Leidersbach, S. 497
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Schule 4.0 – Ausstattung der Mittelschule Leidersbach
mit digitalen Tafeln

In der vergangenen Woche wurden die Umrüstungsarbeiten in 
der Mittelschule Leidersbach durchgeführt und beendet.

Im Zuge der Umrüstungsarbeiten wurden alle 12 Klassen und 
die Förderlehrkraft mit digitalen Tafeln ausgestattet. Zusätzlich 
wurden noch zwei mobile Einheiten mit entsprechender media-
ler Ausstattung beschafft.

Die digitalen Tafeln eröffnen nun ganz neue Möglichkeiten des 
Unterrichtens. Über eine Anbindung an das Internet können bei-
spielsweise aktuelle Themen und Suchanfragen direkt über die 
Tafel aufgerufen werden und an das aktuelle Tafelbild „ange-
pinnt“ werden.

Die Gesamtmaßnahme wurde über den Digitalpakt Bayern mit 90% gefördert.

Wir freuen uns unserer Schule nun das Rüstzeug für die Vermittlung von digitalen Kompetenzen an unsere 
Schulkinder zur Verfügung stellen zu können.

Ihr Bürgermeister Michael Schüßler

Der Bürgermeister informiert
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Ansprechpartnerin im Landratsamt ist Frau 
Dr. Vieth, Telefon 09371/501-384 oder mar-
tina.vieth@lra-mil.de

NAchrIchTEN ANDErEr 
STELLEN UND BEhÖrDEN

Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau
Nachhaltigkeitsprämie Wald
SVLFG erleichtert die Antragstellung
Private und kommunale forstwirtschaftli-
che Unternehmer sollen durch das Kon-
junkturpaket der Bundesregierung vom 
Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft mit einer einmaligen Flächen-
prämie unterstützt werden.
In Kürze sollen Anträge auf Prämienaus-
zahlung online bei der Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe e. V. (FNR) gestellt 
werden können. Die Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft (LBG) darf auf Ba-
sis einer gesetzlichen Regelung hierfür Da-
ten bereitstellen und wird dadurch den Ver-
waltungsaufwand reduzieren. Die LBG ver-
fügt deutschlandweit über den umfassends-
ten Datenbestand zum privaten und kom-
munalen Wald. Grundlage der Nachhaltig-
keitsprämie Wald ist deshalb unter ande-
rem die bei der LBG erfasste Waldfläche.
In sehr kurzer Zeit wird ein Datenaustausch-
verfahren zwischen der FNR und der LBG 
eingerichtet, das ab Anfang 2021 zur Ver-
fügung stehen wird. Das vom Unternehmer 
im Antrag anzugebende Aktenzeichen und 

Öffnungszeiten des Landratsamtes 
Miltenberg mit Dienststelle 
Obernburg
Montag und Dienstag  8.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 09371/501-0 (Zentrale)
Telefax: 09371/501- 79270
E-Mail: info@lra-mil.de
Internet: www.landkreis-miltenberg.de

Mehrweg statt Einweg – Pfand-
system für Einweggeschirr
Schon öfter haben wir vom „Miltenbecher“ 
berichtet, den eine Schülergruppe von der 
7. -12. Klasse vom Julius-Echter-Gymnasi-
um ins Leben gerufen hat. Ziel des MIL-
TENBECHER ist es, Abfall erst gar nicht 
entstehen zu lassen und die Einweg-cof-
fee-to-go-Becher zu verdrängen.
Nunmehr sind wir auf ein Projekt gestoßen, 
welches ein Pfandsystem für Take-away 
Mehrwegschalen anbietet. Die Schalen sind 
zu 100 Prozent recycelbar und mikrowel-
lentauglich. Jede einzelne Schale kann bis 
zu 500 Einwegverpackungen ersetzen.
Interessant ist das System für Gastrono-
men und Metzger sowie für andere Unter-
nehmen, die Speisen „to go“ anbieten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten 
Sie wissen, wie das Verfahren funktioniert? 
Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Ver-
bindung, um genauere Informationen zu 
erhalten.

ausbau und -unterhalt diesen Übergriffen 
des Wassers vorzubeugen. Leider sehen 
mache Bürger die Bachränder als Lagerflä-
che für Kleingartenabfälle, wie Schnittholz 
von Obstbäumen, Reste von Zier- und Ge-
müsepflanzen und Mähgut aus der Pflege 
von Rasenflächen an. Die zumeist in be-
reits vorhandene Uferanbrüchen einge-
brachten Abfälle werden durch ein Hoch-
wasser abgeschwemmt und führen in den 
verrohrten Bachläufen und Durchlässen zu 
sog. Verklausungen, d.h. die Leitungen wer-
den verstopft und das Wasser wird zurück 
gestaut. Dieselbe Problematik kann an 
Durchlässen von Brücken oder Zäunen, die 
über den Bachläufen errichtet werden, ent-
stehen.
Durch die Überflutung der Grundstücke ent-
stehen für die Betroffenen teilweise erheb-
liche finanzielle Schäden, die vermeidbar 
gewesen wären, wenn andere Bürger Rück-
sicht genommen hätten.
Wir appellieren hiermit insbesondere an 
diejenigen, die Unrat und dergleichen an 
den Bachläufen ablagern, ebenso aber an 
die Benutzer und Errichter der Brücken und 
Zäune, sich einmal in die Lage der betrof-
fenen Anwohner zu versetzen.
Stellen Sie sich einmal vor, es wären Ihre 
eigenen vier Wände die unter Wasser ste-
hen, wie würden Sie sich fühlen oder wie 
würden Sie reagieren?
Abschließend möchten wir darauf hinwei-
sen, dass für Gartenabfälle auf dem ge-
meindlichen Grüngutplatz kostenlos abge-
geben werden können.
Die vorstehenden Zeilen dienen der Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger!

UMWELTTIPP DEr WOchE

Vermeiden Sie „unnötige“ chemikalien wie 
Lufterfrischer und Wc-Steine.
Sie enthalten synthetische Duftstoffe, die 
Allergien hervorrufen können und sich in 
Mensch und Umwelt anreichern.

STANDESAMTLIchE 
NAchrIchTEN

Oktober 2020
Sterbefälle
Rita Scherf, Siedlungsstr. 16
verstorben am 02.10.2020 in Erlenbach a. 
M. im Alter von 89 Jahren

Otto Aulbach, Am Marienplatz 3
verstorben am 04.10.2020 in Leidersbach
im Alter von 83 Jahren

Sophia Hartig, Hauptstr. 180
verstorben am 18.10.2020 in Leidersbach
im Alter von 96 Jahren

Sylviane Lang, Roßbacher Str. 21
verstorben am 19.10.2020 in Leidersbach
im Alter von 69 Jahren

Anna Kuntschik, Siedlungsstr. 18
verstorben am 21.10.2020 in Leidersbach
im Alter von 85 Jahren

INFOS AUS VErWALTUNG UND BAUhOF

Friedhöfe – das Wasser wird abgestellt
Wie jedes Jahr wird vor Beginn der kalten Jahreszeit auf allen Friedhöfen die 
Wasserversorgung über die Wintermonate abgestellt, um Frostschäden an den 
Wasserleitungen zu vermeiden. Die Stilllegung erfolgt am Montag, 16. Novem-
ber. Sollte es witterungsbedingt notwendig sein, kann auch ein vorzeitiges Ab-
stellen erfolgen.
Die Friedhofsverwaltung bittet um Beachtung und bedankt sich für Ihr Verständnis.

Brennholzbestellung
Ab sofort kann bei der Gemeinde Leidersbach, Herrn Fries, Zimmer Nr. 7, wieder Brenn-
holz bestellt werden. Bestellungen bitte umgehend mitteilen, da ab sofort mit dem 
Einschlag begonnen wird.
Die Preise sind wie folgt festgesetzt:
Langholz
Preis: Laubholz 52 €/fm
 Nadelholz 35 €/fm
Bestellungen nimmt Herr Fries vom Bauamt (Tel. 06028/974115) oder per E-Mail: 
(achim.fries@leidersbach.de) entgegen.
Des Weiteren möchten wir Sie auf das Merkblatt für Brennholzselbstwerber hinwei-
sen. Das Merkblatt für Brennholzselbstwerber ist vom Brennholzkäufer bzw. Selbst-
werber auszufüllen und muss mit dem Abfuhrschein mitgeführt werden. Auf Verlan-
gen einer berechtigten Person sind diese vorzuzeigen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Waldbesitzer oder Revierleiter das 
Recht hat, bei groben Verstößen gegen die UVV (z.B. Arbeiten ohne persönliche Schut-
zausrüstung) die Arbeiten einstellen zu lassen.
Brennholzbestellungen können nur entgegengenommen werden, wenn der Nachweis 
eines abgelegten Motorsägenkurses vorgelegt wird.
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BErEITSchAFTSDIENSTE

  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 
116 117

  In lebensbedrohlichen Fällen 112
  Notfallfaxnummer für hörge schä digte 

112 oder 06021 – 4561090

Ärzte:
Der Bereitschaftsdienst der Hausärzte im 
Bereich Sulzbach, Leidersbach, Kleinwall-
stadt, Hofstetten und Hausen ist zu erfah-
ren über die Vermittlungszentrale der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns, Tel. 
116 117

Zahnärzte:
von 10.00 – 12.00 und 18.00 – 19.00 Uhr 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
Sa./So. 14./15. November 2020
Fr. Dr. med. dent.
Claudia Fischermann-Bothmann,
Miltenberger Str. 1 a, 63785 Obernburg,
Tel. 06022/623650

Tierärzte:
An Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis 
Montag 7 Uhr, an Feiertagen von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden Werk-
tages
Sa./So. 14./15. November 2020
Praxis Meinunger/Wölfelschneider,
Bischoffstr. 41, 63897 Miltenberg,
09371/8652

Apotheken:
von morgens 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des 
folgenden Tages
Samstag, 14. November 2020
Römer-Apotheke, 63843 Niedernberg, 
Großwallstädter Str. 22, Tel. 06028/7446
Sonntag, 15. November 2020
Stadt-Apotheke, Elsenfelder Str. 3,
Erlenbach, Tel. 09372/5483
Montag, 16. November 2020
Post-Apotheke, Bachstr. 50, Großostheim, 
Tel. 06026/5222

fen wir gerade, auf welchem Weg wir Sie 
online informieren können. Sobald das An-
gebot bereit steht können Sie dies der Pres-
se entnehmen.
Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, 
dass ich mich mit Ihnen vor Ort im Wald 
treffe, um Ihre Fragen zu beantworten und 
Sie über unser Projekt MainEichenwald und 
die aktuell geltenden Fördermöglichkeiten 
zu informieren.
Vereinbaren Sie einen Termin!
Uwe Halbach, Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Karlstadt, Telefon 09353 
7908-2323, Email uwe.halbach@aelf-ka.
bayern.de

Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten karlstadt
Vor-Ort-kurse im Dezember für Familien 
mit kindern von 0 – 3 Jahren
1Übergang Familientisch
(Vortrag mit Diskussion)
Mo., 07.12.2020 09:30 – 11:30 Uhr, Aschaf-
fenburg, Frau Höglinger
Bewegte Babyzeit (3 – 6 Monate)
Motorische Förderung von Babys
Fr., 11.12.2020 09:30 – 11:00 Uhr, Aschaf-
fenburg, Frau Groß
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung und weitere Infos unter: www.
weiterbildung.bayern.de
(Rubrik Ernährung und Bewegung, Amt 
Karlstadt filtern)
Änderungen aufgrund der aktuellen Situa-
tion behalten wir uns vor. Es gelten die Hy-
gieneregeln des jeweiligen Veranstaltungs-
ortes.
Bestehende Gruppen mit mindestens 6 Per-
sonen können auf Anfrage Kurse zusätz-
lich buchen. Melden Sie sich dafür bitte am 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Karlstadt.

„SPrUch DEr WOchE“

Das Staunen ist eine Sehnsucht nach 
Wissen. (Thomas von Aquin)

die Unternehmens-ID der LBG – beides im 
Beitragsbescheid der LBG zu finden – wer-
den von der FNR der LBG maschinell über-
mittelt. Die LBG meldet den Namen, die An-
schrift und die Größe der erfassten Wald-
fläche maschinell zurück. Nur so wird es 
möglich sein, in kurzer Zeit die erwartete 
hohe Zahl von Anträgen zu bearbeiten.
Die Auszahlung der Nachhaltigkeitsprämie 
Wald soll nach Verabschiedung der gesetz-
lichen Grundlagen im November schon in 
2020 beginnen. In diesem Jahr ist deshalb 
die Vorlage des letzten Beitragsbeschei-
des der LBG bei der Antragstellung erfor-
derlich. Liegt dieser nicht mehr vor, kann 
er unter anderem über das Internet-Portal 
der SVLFG unter https://portal.svlfg.de/sv-
lfg-apps/waldpraemie angefordert werden. 
Hierfür ist eine einmalige Registrierung im 
Portal erforderlich. Erledigen Sie das am 
besten schon heute, damit die Anforderung 
des letzten Beitragsbescheides dann ein-
fach und schnell funktioniert. Dies ermög-
licht außerdem den Zugang zu weiteren 
Angeboten, zum Beispiel die Änderung der 
Anschrift und der Bankverbindung, die An-
forderung von Mitglieds- und Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen sowie die Nut-
zung des elektronischen Postfachs.
Nach Veröffentlichung der entsprechen-
den Richtlinie werden der Online-Antrag, 
Informationen zum Antragsverfahren so-
wie zur Nachhaltigkeitsprämie Wald von 
der FNR auf der Internetseite www.bundes-
waldpraemie.de zur Verfügung gestellt.

Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten karlstadt
Absage der Informationsveranstaltung
MainEichenwald im haus des Gastes in 
Mespelbrunn
Die Informationsveranstaltung von Main-
Eichenwald am 13. November wird auf-
grund der zweiten Welle des aktuell deutsch-
landweit auftretenden Corona-Virus abge-
sagt. Wir bedauern dies sehr, aktuell steht 
jedoch die Gesundheit aller im Vordergrund.
Damit Sie die nötigen Informationen zu Bor-
kenkäferbefall, Wiederaufforstung und För-
derung trotzdem zeitnah bekommen, prü-
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Mittwoch: – Buß- und Bettag -
Fischstäbchen mit Salzkartoffeln und 
Spinat(a,d,g,i,j)
Rührei mit Salzkartoffeln und Spinat(a,c,g,i,j)
-Wassermelonen-Schiffchen-
Donnerstag:
Hähnchenschenkel mit Grillkartoffeln und 
Gurkensalat(g,i,j)
Kaiserschmarrn mit Apfelbrei(a,c,g)
-Wackelpudding mit Vanillesoße-
Freitag:
gek. Fleisch mit Kartoffelbrei und Sauer-
kraut(a,c,g,i,j)
gedünstetes Fischfilet mit Kartoffelbrei 
und Erbsen-/Möhren (a,c,d,g,i,j)
-Obst-
1)Phosphat, 2)Nitritpökelsalz, 3)Geschmacksverstär-
ker, 4)Farbstoff, a)glutenhaltige Getreide, c)Eier, d)
Fisch, g)Milch, i)Sellerie, j)Senf, k)Pilze, l)Sesam, m)
Soja, n)Schalenfrüchte
In unserem Betrieb werden Gerichte mit allen allerge-
nen Stoffen zubereitet, unbeabsichtigte Kreuzkontak-
te können nicht ausgeschlossen werden.

Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein 
ganzes Dorf. (afrikanisches Sprichwort)
1. Vorsitzende: Frau Sabine Lemke
Kassenwart: Frau Christiane Krause
Ansprechpartner: Sabine Lemke
Lindenstraße 3, 63834 Sulzbach
OFFENE GANZTAGESSchULE
Hollerweg 17, 63834 Sulzbach
Tel.: 06028-9918281 Fax: 06028-9996231
E-Mail: OGS.Sulzbach.Main@t-online.de
Homepage: www.fhvs.info
Anmeldung erforderlich bei folgenden 
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 07:00 – 08:00 Uhr
kostenpflichtig
Montag – Donnerstag 11:25 – 16:00 Uhr 
(Spätbetreuung bis 17:00 Uhr)
kostenfrei kostenfrei
Freitag 11:25 – 15:00 Uhr
kostenpflichtig
Ferienbetreuung 08:00 – 16:00 Uhr
kostenpflichtig
Abholzeiten: 15:10, 16:00 und 17:00 Uhr
Elternsprechzeit für OGS-Angelegenheiten 
von 15:00 – 15:30 Uhr (bitte Termin ab-
sprechen) Tel.: 06028-9918281
Seit September 2018
Heilpädagogische Arbeit in der Offenen 
Ganztagsschule. Förderung und Begleitung 
von Kindern und Jugendlichen in einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise.
Arbeitsgemeinschaften:
Essperimentelle Küche + SchmExperten, 
Orientalischer Tanz, Theater, Garten- und 
Natur, Yoga, Französisch/Zaubern
Auf einen Blick:
Betreuung für Schulkinder 5.-9. Jahrgangs-
stufe (kostenfrei); Optionale Spätbetreu-
ung 16:00 – 17:00 Uhr (kostenfrei);

Speiseplan: 16.11.-19.11.2020
Mo: Vollkornspaghetti Bolognese und Sa-
latbuffet, Obstsalat
Di: Pizza und Salatbuffet, Schokoquark mit 
Obst
Mi: Feiertag
Do: Fisch-Kartoffel-Auflauf und Salatbuf-
fet, Stracciatellaeis mit Sahne

Dienstag, 17. November 2020
Franken-Apotheke, Odenwaldstr. 8. 
Wörth, Tel. 09372/944494
Mittwoch, 18. November 2020
Alte Stadt-Apotheke, Römerstr. 35, 
Obernburg, Tel. 06022/8519
Donnerstag, 19. November 2020
Bachgau-Apotheke, Breite Straße 47, 
63762 Großostheim, Tel. 06026/6616
Freitag, 20. November 2020
Markt-Apotheke, Fährstraße 2, 63839 
Kleinwallstadt, Tel. 06022/21225

kINDErGArTEN-
NAchrIchTEN

kindergarten St. Barbara
OT Ebersbach, Ebersbacher Str. 41,
Tel. 06028/1589
kindergarten-ebersbach@t-online.de
Fantasiereich für kinder, St. Johannes
OT Leidersbach, Hauptstr. 140,
Tel. 06028/1552
kiga-leidersbach@gmx.de
kindergarten St. Laurentius
OT Roßbach, Bayernstr. 10, Tel. 06092/207
kiga-rossbach@web.de
kinderkrippe hosenmatz
OT Leidersbach, Waldweg 3,
Tel. 06028/9930906
info@kinderkrippe-hosenmatz.de
Evang. kindergarten “Villa kunterbunt“
Am Rücker Berg 1, 63839 Kleinwallstadt-
Hofstetten, Telefon: 06022.25102, E-Mail: 
kiga.kunterbunt.hofstetten@elkb.de

Fantasiereich für 
kinder, St. Johannes
Dieses Jahr teilten wir das Martinslicht zu 
Hause im kleinen familiären Kreis. Jedes 
Kind durfte seine Laterne und eine gefüll-
te St. Martinstüte am 11.11. mit nach Hau-
se nehmen. Wir bedanken uns ganz herz-
lich für die Spende der Martinsweck bei un-
serer Bäckerei knippel und des Apfelsaf-
tes bei unserem Obst-Wolf, die gern an un-
sere Kinder denken und mit ihnen teilen. 
Vielen Dank auch im Namen des Elternbei-
rates!
Lichtergrüße aus dem FantasieReich

SchULNAchrIchTEN

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach
OT Leidersbach, Staudenweg 31,
Tel. 06028/7431

Speiseplan Mittagsbetreuung – Grund- und 
Mittelschule Leidersbach
Speiseplan vom 16. – 20. November 2020
Montag:
Käsespätzle mit Eisbergsalat(a,c,g,i,j)
-Nuß-Nougat-Pudding-(g)
Dienstag:
Putengulasch mit Vollkornnudeln(a,c,g,i,j)
Kartoffel-/ Nudelauflauf mit buntem 
Frischgemüse(a,c,g,i,j),
-Rohkost-

Gemeindeverwaltung 06028 / 97410
1. Bürgermeister
Michael Schüßler 0151 / 19652254
2. Bürgermeister
Andreas Hein 0173 / 9162707

Bauhof 06092 / 5641
Notruf Wasserversorgung 06092 / 821846
Notruf AMME Abwasserentsorgung 0160/96314441
Störung Kanalnetz 06023/96690
Mehrzweckhalle 06028 / 4195
Schule 06028 / 7431
Schule – Telefax 06028 / 995530
Mittagsbetreuung Schule 06028 / 995531
Bücherei 06028 / 974122

Notruf Feuerwehr und
Rettungsdienst 112

Feuerwehrhaus 06028 / 991933
Feuerwehr OT Ebersbach:
1. Kdt. Mario  Sommer 06092 / 8236699
Feuerwehr OT Leidersbach:
1. Kdt. Florian Schüßler 06028 / 9930846
Feuerwehr OT Roßbach:
1. Kdt. Markus Pfeifer 0171 / 3800862
Feuerwehr OT Volkersbrunn:
1. Kdt. Anton Elbert 06092 / 6830

Notruf Polizei 110

Polizeiinspektion Obernburg 06022 / 6290

Rufnummern der Ärzte in Leidersbach
Allgemeinärzte
Jörg Frieß, Hauptstr. 118,
Allgemeinarzt 06028/9791250

Zahnarzt
Dr. med. dent. Olaf Doebert, Hauptstr. 109,
Zahnarzt 06028/5533

Seniorenkreise – Ansprechpartner
Ulrike Kunkel 06028 / 6703
Lore Hefter 06028 / 4564

Nachbarschaftshilfe:
Mobil-Nr. 0151/53718910
oder
Kroth Lydia  06028 / 6315
Lischke Roswitha  06028 / 6538
Burkholz Heidelinde  06028 / 120555

Strom:
bayernwerk AG 09391/903-0
bayernwerk Stromversorgung 0941/28003311
bayernwerk Störungsnummer 0941/28003366

Gasversorgung Unterfranken GmbH: Betriebs-
stelle Untermain (Erlenbach) 0931/27943
Störungsdienst: 0941/2800355

Caritas-Sozialstation, Sulzbach 06028/9778375
BRK-Service-Center
Miltenberg 09371 / 947330
Geschäftsstelle Obernburg 06022 / 6181-0

Beerdigungsinstitut
Wegmann 06021 / 23424
Bestattungen Brand –
Trauerhilfe mit Herz 06092 / 4659999

Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige
Miltenberg 09371 / 6694920
Erlenbach a. Main 09372 / 9400075
Internet unter Gesundheit und Soziales
www.seniorenberatung-mil.de
www.bd-untermain.de

Ökumenische TelefonSeelsorge –
anonym, kompetent, 0800 / 111 0111
rund um die Uhr oder 088 / 111 0222

Wichtige 
Telefonnummern
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Einwilligung in die Weitergabe von personenbezogenen Daten
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass bitte ankreuzen

1.  anlässlich meiner Geburtstagsjubiläen / unserer Ehejubiläen
Vornamen, Familienname, Anschrift, Datum und Art meines / unseres Jubiläums
zur Veröffentlichung an folgende Stellen weitergegeben werden:
 gemeindliches Amtsblatt *)
*): Hier muss auch mit einer Veröffentlichung im Internet gerechnet werden.

2.  anlässlich der Geburt unseres Kindes _______________________________________________________
 (Name des Kindes)
Vornamen, Familienname, Geburtsdatum, Geburtsort des Kindes und Vornamen, Familienname und Anschrift der Eltern 
zur Veröffentlichung an folgende Stellen weitergegeben werden:
 gemeindliches Amtsblatt *)
*): Hier muss auch mit einer Veröffentlichung im Internet gerechnet werden.

3.  anlässlich unserer Eheschließung
Vornamen, Familiennamen, Geburtsname, Anschrift, Tag und Ort der Eheschließung
zur Veröffentlichung an folgende Stellen weitergegeben werden:
 gemeindliches Amtsblatt *)
*): Hier muss auch mit einer Veröffentlichung im Internet gerechnet werden.

4.  anlässlich des Sterbefalls von ________________________________________________________________
Vornamen, Familienname, Anschrift, Sterbetag und Sterbeort der verstorbenen Person
zur Veröffentlichung an folgende Stellen weitergegeben werden:
 gemeindliches Amtsblatt *)
*): Hier muss auch mit einer Veröffentlichung im Internet gerechnet werden.

Angaben zu meiner / unserer Person:

Name: _______________________________________________________________________________

Vorname: _______________________________________________________________________________

Anschrift: _______________________________________________________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________________________________________________

Hinweise:
Bei einer Veröffentlichung im Internet seitens des Datenempfängers können die personenbezogenen Daten weltweit ab-
gerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden 
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren 
im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
Mir / uns ist bekannt, dass die Daten nach Veröffentlichung in der Presse auch für Werbung, Meinungsforschung usw. 
Verwendung und in Dateien von Firmen, Instituten usw. Aufnahme finden können.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Ich 
gebe / Wir geben hiermit meine / unsere ausdrückliche Einwilligung im Sinne des Art. 2 Bayerisches Datenschutzgesetz 
(BayDSG) i.V.m Art. 6 Abs. 1 Buchst. a, Art. 7 EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO 2016/679).
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerruflich.

_______________________________________________________________________________________________
(Ort, Datum)

_______________________________________________________________________________________________
Unterschrift aller Betroffenen
(Bei Minderjährigen: Unterschrift beider Sorgeberechtigten)
(Bei Sterbefall: Unterschrift eines Angehörigen)



Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 46 vom 13. November 2020

Seite 9

bei diesem Tonie: nach jeder Geschichte 
gibt es ein Spiel, bei dem auch schon die 
kleinsten Hörer mitmachen können.
Laufzeit ca. 50 Minuten, ab 4 Jahren

JUGEND-NEWS

Bis auf Weiteres bleibt der Jugendtreff der 
Gemeinde Leidersbach geschlossen.

kreisjugendring Miltenberg – 
Online-Angebot für kinder und 
Jugendliche unter  
www.kjr-miltenberg.de
Der Kreisjugendring ist mit einem Interne-
tangebot online. Die Seiten enthalten zahl-
reiche Informationen zu Jugend- und Frei-
zeiteinrichtungen, ein umfangreiches Ak-
tionsprogramm und einen aktuellen Veran-
staltungskalender für die Region.

TAGESPFLEGE 
SONNENBLUMENGrUPPE

Die Tagespflege Sonnenblume fällt bis auf 
Weiteres aufgrund des corona-Virus aus. 
Änderungen bzw. wann es wieder weitergeht 
wird im Amtsblatt veröffentlicht.

umgarnt Jonasson seine Leserinnen und 
Leser mit überbordendem Ideenreichtum 
und zeichnet seine Figuren mit so viel Witz 
und Charme, dass es eine wahre Freude 
ist!
Lesetipps – kinder
Bright rachel, Field Jim –
Die Streithörnchen
Ganz oben am Baum hängt 
der letzte Tannenzapfen des 
Jahres – den muss Eichhörn-
chen Lenni unbedingt haben! 
Denn leider hat er versäumt, einen Vorrat 
für den Winter anzulegen, und nun ist sein 
Lager ganz und gar leer. Allerdings hat auch 
Eichhörnchen Finn es auf den allerletzten 
Zapfen abgesehen. Und schon stecken die 
beiden in einem wahnwitzigen Wettstreit. 
Denn der Tannenzapfen kann nur einem 
von ihnen gehören – oder? Ab 3 Jahren
Tonie – Zogg/Tommy Tatze
Zogg, der kleinste große 
Drache, lernt in der Dra-
chenschule alles, was 
man als Drache so kön-
nen muss: fliegen, brül-
len,  Feuer speien und na-
türlich Prinzessinnen 
entführen. Dabei bleibt schon einmal die 
ein oder andere Schramme zurück.
In der zweiten Geschichte lernen wir die 
Katze Tommi Tatze und ihren Freund, den 
Straßenmusiker Matze, kennen. Doch dann 
ist Matze auf einmal verschwunden...
Beide Geschichten werden wie beim Grüf-
felo und anderen Tonies von Julia Donald-
son in Form von Reimen erzählt und von 
Ilona Schulz gesprochen. Besonders schön 

kAThOLISchE kIrchENNAchrIchTEN

GEMEINDEBÜchErEI

Öffnungszeiten
OT Leidersbach
Dienstag geschlossen
Mittwoch 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
(freitags Eine Welt Kiosk geöffnet)
Zur Erleichterungen der Büchereien hat 
Staatsminister Dr. Florian herrmann Bü-
chereien ausdrücklich von den Schließun-
gen ausgenommen. Das heißt konkret, un-
sere Bücherei ist auch im November wei-
terhin unter den bisher geltenden Maßnah-
men im regulären Betrieb (außer Dienstag) 
geöffnet.
Lesetipps – Erwachsene – roman
Jonasson Jonas – Der Mas-
sai, der in Schweden noch 
eine Rechnung offen hatte
Eine abenteuerliche Reise, 
eine geheime Mission, eine 
fast perfekte Rache – ein 
echter Jonasson!
Wunderbar verrückt und res-
pektlos komisch: Profitgieriger schwedi-
scher Galerist, der für Geld über Leichen 
geht, trifft auf kenianischen Massai-Krie-
ger, der nicht genau weiß, was Geld ist, da-
für aber ein millionenschweres Gemälde 
besitzt, das von der deutsch-afrikanischen 
Künstlerin Irma Stern stammen könnte ...In 
seiner einzigartigen Erzählweise beschreibt 
Jonasson einen Kultur-Clash der Extraklas-
se und hält den Menschen den Spiegel vor. 
Wie in seinen bisherigen Weltbestsellern 


